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1. ANLASS UND ZIELE DES ARTENSCHUTZFACHBEITRAGES  

Die Planung sieht vor, auf dem ca. 9,6 ha große Plangebiet eine Freiflächen-Photovoltaikan-

lage zu errichten. Die zulässige Überdeckung mit Modulen beträgt 45% bei einer GRZ von 

0,45. 

 

Es ist zu prüfen, ob das Vorhaben sich auf ggf. vorhandene besonders geschützte Arten nach 

§ 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG derart auswirkt, dass Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i. V. m. 

Abs. 5  BNatSchG eintreten.  

 

Abb. 1: Lage des Untersuchungsraumes im Naturraum (© LAIV – MV 2020) 

 
 

2. RECHTLICHE GRUNDLAGEN  

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:  

 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 

zu beschädigen oder zu zerstören, 

 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten  

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

 

Etwa 1,3 km: SPA - Gebiet DE 2448-401 
„Brohmer Berge“ 

Etwa 1 km: FFH - Gebiet DE 2448-374 "Strasburger 
Mühlenbach - Beeke (Oberlauf und Mündung, MV)" 

Plangebiet 

Etwa 1,7 km: FFH-Gebiet DE 
2448-303 „Strasburg, Eiskeller“ 

Etwa 1,6 km: geschützte Landschaftsbestandteil 
GLB UER 37 „Moosbruch (Borchardtscher 
Bruch)“ 
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3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Falls die Möglichkeit der Auslösung von Verboten des § 44 BNatSchG, Art. 12, 13 FFH-RL 

und/oder Art. 5 VSchRL besteht, sind die Voraussetzungen für eine artenschutzrechtliche 

Ausnahme bzw. Befreiung zu prüfen.  

 

Der Begriff „Besonders geschützte Arten“ ist im BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 13 

„Begriffsbestimmungendefiniert“. Dem § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG „Begriffe“ ist entnehmbar, 

dass die „streng geschützten Arten“ im Begriff „besonders geschützte Arten“ enthalten sind. 

 

Im § 44 Abs. 5 BNatSchG werden Einschränkungen zum Artenschutz formuliert, falls ein 

Eingriff nach § 14 BNatSchG verursacht wird, welcher nach § 17 zulässig ist. 

 

Hier heißt es sinngemäß, dass die Verletzung und Tötung und die Beseitigung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Tieren sowie die Beseitigung von Pflanzen nur bei Arten 

des Anhang IV der FFH-RL, der Bundesartenschutzverordnung und der europäischen 

Vogelarten als Verbot gilt und dies nur in dem Fall, wenn das Tötungs- und Verletzungsrisiko 

bei Einsatz anerkannter Vermeidungsmaßnahmen vermieden werden kann, durch das 

Vorhaben signifikant erhöht wird, wenn das Verbot des Nachstellens, Fangens und Entnahme 

nicht im Rahmen einer Vermeidungsmaßnahme erfolgt und wenn die ökologische Funktion 

der von dem Eingriff oder vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang nicht weiterhin erfüllt wird. Die in der EG - Handelsverordnung 

aufgeführten Arten sind von dieser Bestimmung ausgeschlossen.  

 

Verboten ist es weiterhin, europäische Vogelarten sowie streng geschützte in Anhang IV der 

FFH - Richtlinie, Anhang A der EG - Handelsverordnung und Anhang 1 Spalte 3 der 

Bundesartenschutzverordnung aufgeführte Nichtvogelarten in Zeiten zu beeinträchtigen, in 

denen diese anfällig oder geschwächt sind.  

 

Die Grundlage der Artenschutzrechtlichen Prüfung bilden die europäischen Vogelarten sowie 

die Nichtvogelarten des Anhang IV der FFH - Richtlinie der vom Landesamt für Umwelt, 

Naturschutz und Geologie Mecklenburg - Vorpommern aufgestellten "Liste der in Mecklenburg 

- Vorpommern streng geschützten Tier- und Pflanzenarten (ohne Vögel)". 
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3. LEBENSRAUMAUSSTATTUNG  

Das ca. 9,6 ha große Plangebiet liegt im Nordosten Strasburgs, ca. 80 m südlich der Bahnlinie 

Lübeck-Stettin, unmittelbar westlich des Wismarer Weges (Kreisstraße VG 68) in Richtung 

Pasewalk, ca. 750 m östlich der Landesstraße 32 Richtung Rothemühl, auf dem Gelände des 

ehemaligen Agrarflugplatzes und unmittelbar östlich des Landgutes Durach KG. Im Westen 

umfasst der Geltungsbereich in geringem Umfang Ackerflächen. Teile der westlichen Fläche 

werden als Kompostieranlage und als Bauschuttrecyclinganlage genutzt, wobei Beton, Ziegel 

und Boden zwischengelagert wurden. Es ist geplant die Nutzung der 

Bauschuttrecyclinganlage bis Ende 2023 zu beenden und die Fläche zu beräumen. Der Rest 

der Fläche liegt derzeit brach genutzt. Das Plangebiet ist aufgrund der Nutzungen innerhalb 

des Plangebietes sowie aufgrund der geringen Entfernungen zu umliegenden Nutzungen 

insbesondere zur Bahnstrecke, zur Kreisstraße und zum Landgut durch Immissionen 

vorbelastet. Von einer derzeitigen Überschreitung gesetzlich vorgeschriebener Werte wird 

nicht ausgegangen. Das Plangebiet hat aufgrund des Brachecharakters und der Lagernutzung 

keinen Erholungswert. Die Fläche ist nicht überschwemmungsgefährdet und beinhaltet keinen 

Feldblock. 

Die Begehung des Plangebietes am 15.09.21 ergab, dass das Plangebiet mit Ruderaler Stau-

denflur (RHU) hauptsächlich aus Landreitgras (Calamagrostis epigejos), Siedlungsgehölzen 

heimischer Arten (PWX) und nichtheimischer Arten (PWY), Einzelgehölzen überwiegend aus 

Weiden (Salix) und Siedlungsgebüschen heimischer Gehölzarten bestanden ist. Der Westteil 

des Plangebietes, welcher als Lagerfläche dient, ist fast flächendeckend mit Betonbruchhau-

fen übersät, der von Landreitgras, Brombeergebüsch, einzelnen Weidenbäumen und Weiden-

sträuchern überdeckt ist. Die Fläche ist durchsetzt von wenigen Betonflächen (OVP). Im Zent-

rum des Plangebietes ragt eine bis 8 m hohe Aufschüttung empor, die ebenfalls mit Landreit-

gras und mit Aufwüchsen von Weiden, Eschenahorn, Robinien sowie Brombeeren bewachsen 

ist. 

Das Plangebiet enthält einzelne dickstämmige und einige dünnstämmige Bäume ohne Höhlen 

sowie Strauchbewuchs vorwiegend aus Weiden, Brombeeren, Steinobstgewächsen und 

Schlehdorn. 

Der natürliche Baugrund des Untersuchungsgebietes setzt sich von Westen nach Osten fol-

gendermaßen zusammen: sickerwasserbestimmte Lehme/Tieflehme, sickerwasserbestimmte 

Sand-Tieflehme, grundwasserbestimmte und/oder staunasse Lehme/Tieflehme (> 40 % hyd-

romorph) und grundwasserbestimmte Kulluvisole. Die Ackerwertzahl beträgt 43, es handelt 

sich somit um einen fruchtbaren und ertragsreichen Boden. Das Plangebiet ist als ehe-maliger 

Agrarflugplatz mit einer teilweisen Folgenutzung als Bauschuttlager durch Fremdstoffeinträge 

und Verdichtungen vorbelastet. Der Boden ist kein Wert- und Funktionselement besonderer 

Bedeutung. 

Das B- Plangebiet beinhaltet keine Gewässer. Das 5 m bis mehr als 10 m unter Flur anste-

hende Grundwasser ist aufgrund des bindigen Deckungssubstrates und des relativ großen 

Flurabstandes gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen vermutlich geschützt. Als 

Grundwasserleiter fungieren glazifluviatile Sande im Weichsel-Komplex. Als Grundwasser-

überdeckung konnte weichseleiszeitlicher Geschiebemergel festgestellt werden. Das Plange-

biet liegt in Schutzzone III des Trinkwasserschutzgebietes WSG 2448-06. Im westlichen Plan-
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gebiet ist das Grundwasser aufgrund oberflächennaher Versalzung nicht nutzbar. Im östlichen 

Bereich des Untersuchungsgebietes wurde ein potenziell nutzbares Dargebot mit hydrauli-

schen und chemischen Einschränkungen nachgewiesen. Die Grundwasserneubildungsrate 

beträgt mit Berücksichtigung des Direktabflusses 11,5 mm/a. 

Das Plangebiet liegt im Einfluss gemäßigten Klimas, welches durch geringere Temperaturun-

terschiede zwischen den Jahres- und Tageszeiten und durch Niederschlagsreichtum gekenn-

zeichnet ist. Die kleinklimatischen Bedingungen im Plangebiet sind durch die Gehölze und die 

unterschiedlichen Höhen geprägt. Gehölze üben eine wirksame Sauerstoffproduktions-, Wind-

schutz- und Staubbindungsfunktion aus. Die exponierten Stellen wärmen sich tagsüber auf 

und fließen bei abfallenden Temperaturen in die flachen Lagen ab. Dadurch entsteht ein loka-

ler Luftaustausch, der besondere Klimaverhältnisse -und Erscheinungen schaffen kann z.B. 

Nebelbildung oder wärmebegünstigte- und unbegünstigte Bereiche. Die Luftreinheit ist auf-

grund der siedlungs- und straßennahen Lage vermutlich eingeschränkt. Das Klima ist kein 

Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. 

Die nächstgelegenen Natura–Gebiete befinden sich mindestens 1 km vom Plangebiet entfernt 

(s. Abb. 1) und sind durch Ackerflächen, Bebauung und Straßen von diesem getrennt. Die 

geringen Auswirkungen der Planung können die Natura-Gebiete nicht erreichen. 

 

Abb. 2: Biotoptypenbestand (Quelle: Bestandsplan- Biotoptypen)  

 
4. DATENGRUNDLAGE – ALLGEMEINE ERFASSUNG 

Folgende Untersuchungen bilden die Grundlage für den AFB: 

1. 8-malige Erfassungen der Brutvogelfauna im Jahr 2022 durch den Dipl.-Biol. Dietmar 

Schulz. An folgenden Terminen erfolgten die Begehungen tagsüber:19.03., 20.04., 

18.05., 10.06., 08.07., 30.07. Die Nachtbegehungen fanden am 23.06. und am 12.07. 

statt. Die Brutvögel wurden mit flächendeckenden Revierkartierungen innerhalb des 
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Plangebietes erfasst. Die Erfassung der Arten und die Einstufung einer Brut hinsicht-

lich Brutverdacht und Brutnachweis, im Rahmen der Brutvogelerfassung, erfolgten 

nach Südbeck et al. (2005). Die Beobachtungen und Verhöre wurden dokumentiert. 

Revieranzeigende Merkmale wie singende Männchen, Warnrufe, nistmaterial- und 

futtertragende Altvögel, etc. wurden ausgewertet. In der Folge wurden für die nach-

gewiesenen Brutvogelarten sogenannte „Papierreviere“ herausgearbeitet. Wenn die 

revieranzeigenden Merkmale innerhalb der artspezifischen Zeiträume registriert wur-

den, wird das Revier abgegrenzt. 

2. 4- bzw. 5malige Erfassungen der Herpetofauna durch Dipl.-Biol. Dietmar Schulz von 

Frühjahr bis Hebst 2022. Die Begehungen für Amphibien erfolgten am 27.03., 23.04., 

24.05., 23.06. und eine Zusatzbegehung am 07.09. Die Begehung für Reptilien fanden 

am 13.04., 19.04., 21.06., 31.07., 07.09. und 21.09.22 statt. Das Vorgehen zu den Er-

fassungen der Reptilien und Amphibien (Sichtbeobachtungen) orientiert sich an den 

„Hinweisen zur Eingriffsregelung“ (2018). Das Untersuchungsgebiet wurde im Zuge der 

Kartierungen, bei geeigneter Witterung und unter gleichmäßigem, gemäßigtem 

Tempo, flächendeckend in Schleifen abgegangen. Für die Tiere als attraktiv geltende 

Strukturen (u.a. besonnte Gehölz- und Gebüschränder) wurden dabei gezielt abge-

sucht und Reptilienmatten ausgelegt. Nachweise wurden GPS-genau erfasst.  

3. Bei den durchgeführten Begehungen am 15.09.21 wurde das Gelände allgemein auf 

Eignung als potentieller Lebensraum geschützter Arten eingeschätzt. Dazu wurden die 

Bodenflächen und die Gehölze begutachtet um Hinweise auf mögliche Lebensstätten 

von Tierarten aufzufinden. Weitere Grundlagen der Prüfung waren Luftbildaufnahmen 

(GAIA MV, Google Earth) und Geofachdaten des Naturschutzes in M-V des Kartenpor-

tales Umwelt des Landschaftsinformationssystems Mecklenburg-Vorpommern (LIN-

FOS MV). 

 

5. VORHABENBESCHREIBUNG 

Die Planung sieht vor innerhalb des ca. 9,6 ha großen Plangebietes, eine Freiflächen-Photo-

voltaikanlage zu errichten. Die zulässige Überdeckung mit Modulen beträgt 45% bei einer GRZ 

von 0,45. Diese sind mindestens 0,5 m und maximal 3 m hoch. Es wird eine Leistung von 

9.681 kWp angestrebt. Die Anlage wird mit einem maximal 2,5 m hohen Zaun eingefriedet. 

Die Erschließung erfolgt die Kreisstraße VG 68. Unter den Modulen wird extensives Grünland 

entwickelt. Innerhalb der Anpflanzfestsetzungen sind 3 m breite Sichtschutzhecken aus heimi-

schen Sträuchern zu pflanzen. Die Flächen zum Schutz schädlicher Umweltauswirkungen, 

sowie für Leistungsrechte sind von Bebauung freizuhalten.  
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Abb. 3: Planung (Quelle: Konflikt- und Maßnahmenplan) 

 

6. RELEVANZPRÜFUNG 

6.1. Definition prüfrelevanter Arten 

Gegenstand der Artenschutzrechtlichen Prüfung sind die durch Aufnahme in den Anhang IV 

der FFH - Richtlinie streng geschützten Pflanzen und Tierarten sowie die europäischen Vogel-

arten. Die in Mecklenburg-Vorpommern lebenden Nichtvogelarten wurden in der "Liste der in 

Mecklenburg-Vorpommern streng geschützten Tier- und Pflanzenarten (ohne Vögel)" des Lan-

desamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg - Vorpommern vom 22.07.2015 

erfasst. Durch Abgleichung der Lebensraumansprüche dieser Arten mit der Lebensraumaus-

stattung der Vorhabenfläche werden die für die Prüfung relevanten Arten selektiert. 

 
6.2. Mögliche Betroffenheit von Vogelarten 

Die Gehölze, Grün- und Bauschuttflächen des Untersuchungsraumes sind Brut-sowie Nah-

rungshabitat für Vogelarten. Die teilweise kurzrasige Vegetation auf den Flächen des Gelän-

des eignen sich als Habitat für Bodenbrüter. Im entsprechenden Messtischblattquadranten 

2448-4 wurden 2014 zwei besetzte Weißstorchhorste und zwischen 2008 und 2016 zwei be-

setzte Brutplätze vom Kranich verzeichnet. Der Kranich wurde im Rahmen der Erfassungen 

zur Nahrungsaufnahme im Plangebiet festgestellt. Das Plangebiet und seine Umgebung be-

findet sich außerhalb von Rastgebieten und in keiner Zone der relativen Dichte des Vogelzugs 

über dem Land M-V. 

6.3. Mögliche Betroffenheit von Reptilien 

Während der Erfassungen wurden Zauneidechsen im Plangebiet festgestellt.  

6.4. Mögliche Betroffenheit von Amphibien 

Innerhalb des Plangebietes sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Potenzielle Laichha-

bitate befinden sich in näherer Umgebung des Plangebietes. Während der Kartierung wurden 
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an den umliegenden Gewässern des Plangebietes eine größere Anzahl von Laubfröschen er-

fasst. Im Plangebiet selbst wurde lediglich ein wandernder Teichfrosch festgestellt. Der Teich-

frosch ist keine prüfrelevante Art. 

6.5. Mögliche Betroffenheit von Fledermäusen 

Die Existenz versteckter Sommerquartiersmöglichkeiten für Fledermäuse in den Bäumen des 

Plangebietes wird nicht gesehen.  

6.6. Mögliche Betroffenheit übriger Säugetiere  

Im MTQ 2445-4 wurden Fischotteraktivitäten verzeichnet. Das nächstgelegene Biberrevier be-

findet sich am Stadtsee, mindestens 1 km südöstlich des Plangebietes. Von einem Durchque-

ren des Plangebietes durch die Arten Fischotter und Biber, wird aufgrund der Geländebeschaf-

fenheit, sowie aufgrund fehlender Vernetzung mit Gewässerlebensräumen nicht ausgegan-

gen.  

6.7. Mögliche Betroffenheit von Käferarten  

Der Eremit bewohnt dickstämmige Laubbäume mit Höhlen. Die Höhlen müssen einen mög-

lichst großen Mulmmeiler aufweisen, der im Übergangsbereich zum Holz die Nahrung für die 

Larven sowie das Eiablagesubstrat nachliefert und ein günstiges mikroklimatisches Klima bie-

tet. Besonders Bäume, die ein hohes Alter erreichen, wie Eichen und Linden können entspre-

chend ausgestattet sein. Im Plangebiet sind solche Strukturen nicht vorhanden. Wasserle-

bensräume als Lebensraum für weitere streng geschützte Käferarten sind nicht vorhanden.  

6.8. Mögliche Betroffenheit von Falterarten  

Die Raupe des Nachtkerzenschwärmers liebt klimatisch begünstigte Stellen, die gleichzeitig 

luftfeucht sind. Sie lebt oligophag an Nachtkerzen. Bevorzugte Fraßpflanzen sind auch Epi-

lobium-Arten. Im Plangebiet wachsen keine geeigneten Fraßpflanzen. Bevorzugte Habitate 

anderer streng geschützter Falterarten, wie Feuchtlebensräume, Wälder oder karge Flächen 

mit Thymian sind nicht vorhanden.  

6.9. Mögliche Betroffenheit von Pflanzenarten 

Bei der Biotoptypenkartierung wurden keine streng geschützten Pflanzenarten gesichtet. 

6.10. Mögliche Betroffenheit von Libellen, Fischen, Mollusken 

Geeignete Habitate der streng geschützten Arten der Wasser- und Feuchtlebensräume der 

Artengruppen Fische, Libellen und Weichtiere existieren im Plangebiet nicht.  
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6.11. Auswahl prüfrelevanter Arten 

Tabelle 1: Auswahl der prüfungsrelevanten Arten 

wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 

V
o

rk
o

m
m

e
n

  

H
a

b
it
a

t 
im

 U
R

 

Farn- und Blütenpflanzen 

Angelica palustris Sumpf-Engelwurz nasse Standorte nein 

Apium repens Kriechender Sellerie feuchte/ überschwemmte Standorte nein 

Botrychium multifidum Vierteiliger Rautenfarn stickstoffarme saure Böden nein 

Botrychium simplex Einfacher Rautenfarn feuchte, basenarme, sa. Lehmböden nein 

Caldesia parnassifolia Herzlöffel Wasser, Uferbereiche nein 

Cypripedium calceolus Echter Frauenschuh absonnige karge Sand/Lehmstandorte nein 

Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte offene besonnte Sandflächen nein 

Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut kalkreiche Moore, Sümpfe, Steinbrü-
che 

nein 

Luronium natans Schwimmendes 
Froschkraut 

Wasser nein 

Pulsatilla patens Finger-Küchenschelle offene besonnte stickstoffarme Flä-
chen 

nein 

Saxifraga hirculus Moor-Steinbrech Moore nein 

Thesium ebracteatum Vorblattloses Leinblatt bodensaure und sommerwarme 
Standorte in Heiden, Borstgrasrasen 
oder Sandmagerrasen 

nein 

Landsäuger 

Bison bonasus Wisent Wälder nein 

Canis lupus Wolf siedlungsferne Bereiche Heide- und 
Waldbereiche 

nein 

Castor fiber Biber ungestörte Fließgewässerabschnitte 
mit Gehölzbestand,  

nein 

Cricetus cricetus Europäischer Feld-
hamster 

Ackerflächen nein 

Felis sylvestris Wildkatze ungestörte Wälder nein 

Lutra lutra Eurasischer Fischotter flache Flüsse/ Gräben mit zugewach-
senen Ufern, Überschwemmungsebe-
nen 

nein 

Lynx lynx Eurasischer Luchs ungestörte Wälder nein 

Muscardinus avellanarius Haselmaus Mischwälder mit reichem Buschbe-
stand (besonders Haselsträucher) 

nein 

Mustela lutreola Europäischer Wildnerz wassernahe Flächen nein 

Sicista betulina Waldbirkenmaus feuchtes bis sumpfiges, deckungsrei-
ches Gelände 

nein 

Ursus arctos Braunbär ungestörte Wälder nein 

Fledermäuse 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus Gebäudeteile, Baumhöhlen, unter-
schiedliche Landschaftsstrukturen als 
Jagdhabitate (Offenland, Wald, Wald-
ränder) 

nein 

Myotis nattereri Fransenfledermaus nein 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus nein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mischwald
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 

V
o

rk
o

m
m

e
n

  

H
a

b
it
a

t 
im

 U
R

 

Nyctalus noctula Abendsegler nein 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus nein 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus nein 

Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus nein 

Plecotus auritus Braunes Langohr nein 

Myotis brandtii Große Bartfledermaus nein 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus nein 

Myotis myotis Großes Mausohr nein 

Myotis dasycneme Teichfledermaus  nein 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler Gebäudeteile, Baumhöhlen, unter-
schiedliche Landschaftsstrukturen als 
Jagdhabitate (Offenland, Laubwald 
u.a. in Kombination mit nahrungsrei-
che Stillgewässer, Fließgewässern),  
 

nein 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus nein 

Eptesicus nilssonii Nordfledermaus nein 

Plecotus austriacus Graues Langohr nein 

Meeressäuger 

Phocoena phocoena Schweinswal Meer nein 

Kriechtiere 

Coronella austriaca Schlingnatter Moorrandbereiche, strukturreiche 
Sandheiden und Sandmagerrasen, 
Sanddünengebiete  

nein 

Emys orbicularis Europäische Sumpf-
schildkröte 

stille oder langsam fließende Gewäs-
ser mit trockenen, exponierten, be-
sonnten Stellen zur Eiablage 

nein 

Lacerta agilis Zauneidechse Vegetationsarme, sonnige Trocken-
standorte; Flächen mit Gehölzanflug, 
bebuschte Feld- und Wegränder, 
Ränder lichter Nadelwälder 

ja 

Amphibien 

Hyla arborea Laubfrosch permanent wasserführende Gewäs-
ser, in Verbindung mit Grünlandflä-
chen, gehölzfreien Biotopen der 
Sümpfe, Saumstrukturen und feuch-
ten Waldbereichen 

nein 

Pelobates fuscus Knoblauchkröte 

Triturus cristatus Kammmolch 

Triturus cristatus Kammmolch Wasserspeicher nein 

Rana arvalis Moorfrosch wie oben sowie temporär wasserfüh-
rende Gewässer  

nein 

Bombina bombina Rotbauchunke wasserführende Gewässer vorzugs-
weise in Verbindung mit Grünland, 
Saumstrukturen und feuchten Wald-
bereichen, außerhalb des Verbrei-
tungsgebietes 

nein 

Rana dalmatina Springfrosch lichte und gewässerreiche Laub-
mischwälder, Moorbiotope innerhalb 

nein 

Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch nein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Biotop
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 

V
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a

b
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t 
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R

 

von Waldflächen, keine nachweise 
aus der Region bekannt 

Bufo calamita Kreuzkröte Bevorzugen vegetationslose / -arme, 
sonnenexponierte, schnell durch-
wärmte Gewässer, Offenlandbiotope, 
Trockenbiotope mit vegetationsarmen 
bzw. freien Flächen 
 

nein 

Bufo viridis Wechselkröte nein 
 
 

Fische 

Acipenser oxyrinchus Atlantischer Stör Flüsse nein 

Acipenser sturio Europäischer Stör Flüsse nein 

Coregonus oxyrhinchus Nordseeschnäpel Flüsse nein 
 

Falter 

Euphydryas maturna Eschen-Scheckenfalter feucht-warme Wälder nein 

Lopinga achine Gelbringfalter Waldlichtungen mit Fieder-Zwenke 
oder Wald-Zwenke 

nein 

Lycaena dispar Großer Feuerfalter Feuchtwiesen, Moore nein 

Lycaena helle Blauschillernder Feuer-
falter 

Feuchtwiesen, Moore nein 

Maculinea arion Schwarzfleckiger Amei-
sen-Bläuling 

trockene, warme, karge Flächen mit 
Ameisen und Thymian 

nein 

Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwärmer Trockenlebensräume mit geeigneten 
Futterpflanzen (u.a. Oenothera bien-
nis) 

nein 

Käfer 

Cerambyx cerdo Großer Eichenbock, 
Heldbock 

bevorzugen absterbende Eichen nein 

Dytiscus latissimus Breitrand nährstoffarme vegetationsreiche Still-
gewässer mit besonnten Flachwas-
serbereichen 

nein 

Graphoderus bilineatus Schmalbindiger Breitflü-
gel-Tauchkäfer 

Dystrophe Moor-/Heideweiher meist 
mit Flachwasser; 

nein 

Osmoderma eremita Eremit mulmgefüllte Baumhöhlen von Laub-
bäumen vorzugsweise Eiche, Linde, 
Rotbuche, Weiden auch Obstbäume 

nein 

Libellen 

Aeshna viridis Grüne Mosaikjungfer Gewässer mit Krebsschere nein 

Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer leicht schlammige bis sandige Ufer  nein 

Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle Niedermoore und Seeufer; reich struk-
turierte Meliorationsgräben 

nein 

Leucorrhinia albifrons Östliche Moosjungfer dystrophe Waldgewässer, Waldhoch-
moore 

nein 

Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer dystrophe Waldgewässer; nein 

Leucorrhinia pectoralis Große Moosjungfer eu- bis mesotrophe, saure Stillgewäs-
ser 

nein 

Weichtiere 

http://de.wikipedia.org/wiki/Fieder-Zwenke
http://de.wikipedia.org/wiki/Wald-Zwenke
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 

V
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Anisus vorticulus Zierliche Tellerschne-
cke 

kleine Tümpel, die mit Wasserlinsen 
(Lemna) bedeckt sind 

nein 

Unio crassus Gemeine Bachmuschel in klaren Bächen und Flüssen nein 

Avifauna 

 alle europäischen Brut-
vogelarten 

boden- und gehölzbewohnende Arten ja 

 Zugvogelarten vom Landesamt für Umwelt und Natur 
MV gekennzeichnete Rastplätze  

nein 

 

In Auswertung der oben stehenden Tabelle werden im weiteren Verlauf des Artenschutzfach-

beitrages folgende Arten bzw. Artengruppen näher auf Verbotstatbestände durch das 

Vorhaben betrachtet. 

 

7. BESTANDSDARSTELLUNG UND BEWERTUNG DER BETROFFENEN ARTEN 

 Avifauna  Reptilien (Zauneidechse) 

7.1. Avifauna 

Im Rahmen der Erfassungen wurden Brutvogelarten gemäß Tabellen 2 bis 5 festgestellt.  

Die sechs laut Roter Liste Deutschlands oder M-V gefährdeten bzw. streng geschützten Arten 

der Tabelle 2 werden im Anhang 2.1 in Formblättern einzeln besprochen. Die Arten sind in 

folgender Abbildung 4 dargestellt. 

Die übrigen ausschließlich besonders geschützten Arten der Tabellen 3 bis 5 (Boden-, Baum-

, Gebüschbrüter) werden ebenfalls in Formblättern besprochen. Eine detaillierte Auseinander-

setzung erfolgt in den Anhängen 2.2 bis 2.4. In der Abbildung 5  

Tabelle 2: Festgestellte gefährdete und streng geschützte Brutvogelarten  
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Bluthänfling (5) 
(B4, B7) 

Carduelis 
cannabina 

3/V     Ba, 
Bu 

[1]/1 S, I Pflanzungen V5,M2 

Braunkehlchen 
(3) (B4) 

Saxicola 
rubetra 

2/3     B [1]/1 I, W, Schn, Sp, 
O 

Extensives Grün-
land M1, CEF 3 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserlinsen
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Feldlerche (3) 
(B4) 

Alauda ar-
vensis 

3/3     B [1]/1 I, Sp, Schn, W, 
S, Pf 

Extensives Grün-
land M1, CEF 3 

Grauammer (7) 
(B4) 

Emberiza 
calandra 

V/V II x B [1]/1 S, I, Sp, Schn Extensives Grün-
land M1, CEF 3 

Haubenlerche (3) 
(B4) 

Galerida 
cristata 

1/2   x B [1]/1 S, I, W Extensives Grün-
land M1, CEF 3 

Steinschmätzer 
(1) (B4) 

Oenanthe 
oenanthe 

1/1 II   H [4]/3 I, Sp, Schn, R, 
O 

Extensives Grün-
land M1, CEF 3 

Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 

Tabelle 3: Festgestellte Bodenbrüter 
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Schwarzkehlchen 
(4) (B4, B7) 

Saxicola torquata V/*     B [1]/1 I, Sp, 
W 

Extensives Grünland 
M1, CEF 3 

Sumpfrohrsänger 
(1) (B4) 

Acrocephalus 
palustris 

*/*     B [1]/1 Sp, I, 
W 

Extensives Grünland 
M1, CEF 3 

Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 

Tabelle 4: Festgestellte Baumbrüter 
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Fitis (1) (B4) Phylloscopus trochi-
lus 

*/*     Ba, 
Bu 

[1]/1 Sp, Schn, I, O Pflanzungen M2 

Stieglitz (1) 
(B4) 

Carduelis carduelis */*     Ba [1]/1 S, I Pflanzungen M2 

Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 
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Tabelle 5: Festgestellte Gebüschbrüter  
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Dorngrasmücke (3) 
(C14) 

Sylvia commu-
nis 

*/*   Bu [1]/1 I, Sp, Schn, O Pflanzungen V5 

Goldammer (3) 
(B4) 

Emberiza citri-
nella 

V/V     Bu [1]/1 S, Sp, I Pflanzungen V5 

Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 

 

 
Abb. 4: Reviere der Brutvogelarten im Plangebiet (Zuarbeit D. Schulz) 

 

Tabelle 6: Nahrungsgäste im Plangebiet  
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Kranich Grus grus */* I x A, Ks, 
Ff 

1 Paar Extensives Grünland M1, 
CEF 3 
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Mäusebussard Buteo buteo */*   x Ks, V, 
Ap, R, 
Aa 

1 Exemplar Extensives Grünland M1, 
CEF 3 

Mauersegler Apus apus */*     I, Sp Maximal 9 
Exemplare 

Extensives Grünland M1, 
CEF 3 

Nebelkrähe Corvus cornix */*     A, Aa 1 Exemplar Extensives Grünland M1, 
CEF 3 

Rauchschwalbe Hirundo rustica V/V     I 1 Exemplar Extensives Grünland M1, 
CEF 3 

Ringeltaube Columba 
palumbus 

*/*     S, Kn, 
Pf, O 

Maximal 2 
Exemplare 

Extensives Grünland M1, 
CEF 3 

Schwarzmilan Milvus migrans */* I x Ks, F, 
Aa, R, 
Ap, W, 
Schn, I 

1 Exemplar Extensives Grünland M1, 
CEF 3 

Sperber Accipiter nisus */*   x V, Ks, 
R, Ap 

1 Männchen Extensives Grünland M1, 
CEF 3 

Star Sturnus vulga-
ris 

3/*     A, O Maximal 3 
Exemplare 

Extensives Grünland M1, 
CEF 3 

Turmfalke Falco tinnuncu-
lus 

*/* II x Ks, V, I 1 Männchen Extensives Grünland M1, 
CEF 3 

Uferschwalbe Riparia riparia V/V II x I maximal 6 
Exemplare 

Extensives Grünland M1, 
CEF 3 

Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 

 

 
Abb. 5: Festgestellte Nahrungsgäste im Plangebiet (Zuarbeit D. Schulz) 

 
7.1.1. Umgang mit den Verbotstatbeständen bezogen auf die Avifauna 

Aus den detaillierten Besprechungen in den Formblättern der Anhänge 2.1 bis 2.4 resultiert 

folgender artenschutzrechtlicher Bezug für Vogelarten: 
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• Umgang mit dem Tötungs- und Verletzungsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG 

bezogen auf die Projektwirkungen:  

Baubedingt: Das gesamte Plangebiet wird nach Genehmigung der Planung einem 

etwa 12 -wöchigem Baugeschehen unterworfen sein. Alle Gehölze können gefällt wer-

den. Die Bauarbeiten werden tagsüber Lärm erzeugen. Weiterhin werden Maschinen, 

Menschen und Anlieferfahrzeuge durch Bewegung visuelle Reize erzeugen, die das 

Gelände beunruhigen. Vorgenannte Wirkungen der Bauarbeiten verursachen keine 

Tötungsgefahr bei Nahrungsgästen, da diese verscheucht werden, können. Tötungen 

und Verletzungen brütender Individuen und derer Entwicklungsformen sind möglich 

durch direkte Einwirkung in Brutplätze. Daher erfolgt eine oberirdische Gehölzent-

nahme mit leichter Technik sowie eine Mahd im Zusammenhang mit dem Bau des Ab-

fangzaunes für die Zauneidechsen außerhalb der Brutzeit. Nach Absammlung der Zau-

neidechsen im Frühjahr bis Spätsommer und sukzessiver Freigabe der Fläche durch 

die ökologische Baubegleitung schließt unmittelbar der Beginn der Bauarbeiten an. Auf 

diese Weise ist gewährleistet, dass die Bruthabitate durch Gehölzentnahme und Mahd 

unattraktiv gestaltet werden und dass ununterbrochene Aktivitäten auf der Vorhaben-

fläche brutwillige Individuen vergrämen. 

Maßnahme: Bauzeitenregelung V1, Vergrämung V2, V3 

Anlagebedingt: nicht relevant –keine Tötungsgefahr durch Vogelschlag 

Betriebsbedingt: Der Betrieb der Solaranlage birgt nicht die Gefahr der Tötung oder 

Verletzung da die zu erwartenden betriebsbedingte Wirkungen äußerst gering sind. 

Bei Umsetzung der o.g. Maßnahme können Tötungen und Verletzungen durch das 

Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist nicht 

erforderlich. 

 

• Umgang mit dem Störungsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG bezogen auf die 

Projektwirkungen: Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art führen. Als 

lokale Population gilt die Anzahl von Brutpaaren in den betreffenden Messtischblatt-

quadranten 2448-4. Das heißt alle Handlungen welche zur Minimierung des Bestandes 

an Brutpaaren führen, sei es durch Tötung von Individuen oder durch die gravierende 

Verschlechterung der Lebensbedingungen der jeweiligen Art stellen einen Störungstat-

bestand dar. 

Baubedingt: Der Tötung und Verletzung ausschließlich brütender Individuen und de-

rer Entwicklungsformen durch direkte Einwirkung auf Bruthabitate wird durch eine Bau-

zeitenregelung bzw. Vergrämung begegnet. 

Maßnahme: Bauzeitenregelung V1, Vergrämung V2, V3 

Die temporäre Beeinträchtigung führt nicht zur Aufgabe der Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten. 

Anlagebedingt: Auf ca. 9,6 ha entstehen Modulflächen mit vernachlässigbaren Ver-

siegelungen, Überdeckungen von max. 45% und maximalen Höhen von 3 m über Ge-

lände. Von einigen Arten, wie der Grauammer, dem Steinschmätzer, dem 
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Braunkehlchen und der Haubenlerche sowie von Greif- und Großvogelarten als Nah-

rungsgästen liegen keine Information vor, dass diese PV- Anlagen als Habitat nutzen. 

Für diese Arten werden im Umfeld Ersatzhabitate geschaffen. Den übrigen Arten steht 

die PV- Anlage mit dem extensiven Grünland und den Sichtschutzpflanzungen als Ha-

bitat zur Verfügung. Die Silhouettenveränderung wird nicht dazu führen, dass im Um-

feld ansässige Arten die bisherigen Fortpflanzungs- und Ruhestätten aufgeben. 

Maßnahme: V1; V2; V3; V4, V5, M1, CEF1;CEF3 

Betriebsbedingt: Im Rahmen von Wartungsarbeiten ist mit verschwindend geringen 

Immissionen zu rechnen. Die Beunruhigung wirkt nicht funktionsmindernd auf die Ha-

bitate im Plangebiet und im Umfeld. 

Bei Umsetzung der o.g. Maßnahmen können Populationsgefährdungen durch das 

Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht 

erforderlich. 

 

• Umgang mit dem Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bezogen auf die Projektwirkungen:  

Baubedingt: Infolge der Umsetzung vorgenannter Planung werden im Bereich des 

Plangebietes Brutplätze einiger Arten und gering genutzte Nahrungsflächen unbrauch-

bar. Es werden im nahen Umfeld Ersatzhabitate zur Verfügung gestellt. Viele Arten 

können das Grünland und die Anpflanzungen des Plangebietes weiterhin zur Brut und 

Nahrungsaufnahme nutzen. Die temporäre Beunruhigung des Plangebietes zur Bau-

zeit führt nicht zur dauerhaften Meidung von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten im Plan-

gebiet und dessen Umfeld  

Maßnahme: V4, V5, M1, CEF1;CEF3 

Anlagebedingt: Die Silhouettenveränderung wird die Funktionen der umliegenden Le-

bensräume nicht beeinträchtigen. Die Durchgängigkeit des Plangebietes ist, für alle 

Vogelarten des Umlandes weiterhin gewährleistet.  

Betriebsbedingt: Im Rahmen von Wartungsarbeiten ist mit verschwindend geringen 

Immissionen zu rechnen. Die Beunruhigung wirkt nicht funktionsmindernd auf die Ha-

bitate im Plangebiet und im Umfeld.  

Bei Umsetzung der Maßnahmen kann der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten durch die Wirkungen des Vorhabens kompensiert und das Zusammenspiel 

von erforderlichen Habitaten im räumlichen Zusammenhang weiterhin gewährleistet 

werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht erforderlich. 

 

7.2. Reptilien 

Im Rahmen der Erfassungen konnten folgende Reptilienfunde verzeichnet werden: 

19.04.22: Je eine männliche und weibliche adulte Zauneidechse, sowie ein Jungtier 

31.07.22: Ein Jungtier und Verdacht einer adulten Zauneidechse (Rascheln verhört) 

23.06.22: Eine adulte weibliche Zauneidechse 

07.09.22: Zwei Jungtiere           21.09.22: Ein Jungtier 
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Tabelle 7: Nachgewiesene Reptilienarten  
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Zauneidechse Lacerta agilis IV §§ 3 2 Maßnahmenfläche südlich des 
Plangebietes 

Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 

 

 

Abb. 6: Zauneidechsenfunde im Plangebiet (Zuarbeit D. Schulz) 

 

7.2.1 Umgang mit den Verbotstatbeständen bezogen auf Reptilien 

Aus den detaillierten Besprechungen in den Formblättern des Anhangs 3.1 resultiert folgender 

Artenschutzrechtlicher Bezug für die Zauneidechse: 

• Umgang mit dem Tötungs- und Verletzungsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG 

bezogen auf die Projektwirkungen:  

Baubedingt: Die Gefahr der Tötung und Verletzung von Zauneidechsen besteht durch 

das Überfahren eingegrabener Individuen und derer Entwicklungsformen. Nicht einge-

grabene Exemplare können fliehen. Um vorgenannten Tatbestand zu verhindern, er-

folgt eine oberirdische Gehölzentnahme mit leichter Technik sowie eine Mahd im Zu-

sammenhang mit dem Bau des Abfangzaunes für die Zauneidechsen außerhalb der 

Brutzeit. Nach Absammlung der Zauneidechsen im darauffolgenden Frühjahr bis 
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Spätsommer und Verbringung gefangener Individuen in die Ersatzquartiere im Umfeld 

schließt unmittelbar nach sukzessiver Freigabe der Fläche durch die ökologische Bau-

begleitung der Beginn der Bauarbeiten ebenfalls unter Einbindung einer ökologischen 

Baubegleitung (öB) an.  

Maßnahmen: V1; V2; CEF1; CEF2  

Anlagebedingt: nicht relevant  

Betriebsbedingt: nicht relevant 

Bei Umsetzung der o.g. Maßnahme können Tötungen und Verletzungen durch das 

Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist nicht 

erforderlich. 

 

• Umgang mit dem Störungsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG bezogen auf die 

Projektwirkungen: Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art führen. Das 

heißt alle Handlungen welche zur Minimierung des Bestandes führen, sei es durch 

Tötung von Individuen oder durch die gravierende Verschlechterung der Lebensbedin-

gungen der jeweiligen Art stellen einen Störungstatbestand dar. 

Baubedingt: Der Tötung und Verletzung wird durch eine Fang- und Absammelmaß-

nahme begegnet. Die extensiven Grünlandflächen unter den Modulen können nach 

Bauende wieder als Habitat dienen. Es werden Ersatzhabitate im nahen Umfeld ge-

schaffen. 

Maßnahme: V1; V2; V4; M1; CEF1 - 3 

Anlagebedingt: Die extensiven Grünlandflächen unter den Modulen können nach 

Bauende wieder als Habitat dienen. 

Betriebsbedingt: Im Rahmen von Wartungsarbeiten ist mit verschwindend geringen 

Immissionen zu rechnen. Die Beunruhigung wirkt nicht funktionsmindernd auf die Ha-

bitate im Plangebiet und im Umfeld. 

Bei Umsetzung der o.g. Maßnahmen können Populationsgefährdungen durch das 

Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist nicht 

erforderlich. 

 

• Umgang mit dem Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bezogen auf die Projektwirkungen:  

Baubedingt: Infolge der Umsetzung vorgenannter Planung werden im Bereich des 

Plangebietes Habitate überbaut. Diese werden ersetzt. 

Maßnahme: V4; M1; CEF1 - 3 

Anlagebedingt: Die geplante Anlage wird die Funktionen der umliegenden Lebens-

räume nicht beeinträchtigen. Die Durchgängigkeit des Plangebietes ist für Zauneidech-

sen weiterhin gewährleistet. 

Betriebsbedingt: Die Beunruhigung wirkt nicht funktionsmindernd auf umliegende Ha-

bitate. 
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Bei Umsetzung der Maßnahmen kann der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten durch die Wirkungen des Vorhabens kompensiert und das Zusammenspiel 

von erforderlichen Habitaten im räumlichen Zusammenhang weiterhin gewährleistet 

werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht erforderlich. 

 
8. ZUSAMMENFASSUNG 

Für die oben aufgeführten Vogelarten gilt die Einhaltung der Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 

3 BNatSchG. Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt kein Verstoß gegen die Verbote zum Schutz 

der europäischen Vogelarten (alle im Plangebiet festgestellten Arten) und der Tierarten nach 

Anh. IV FFH-RL (Zauneidechse) vor, soweit die ökologische Funktion der vom Vorhaben be-

troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 

wird. Werden alle nachfolgenden Maßnahmen umgesetzt, werden die Verbote des § 44 Abs. 

1 des BNatSchG durch die Planung nicht berührt. 

Die folgenden Vermeidungsmaßnahmen wirken dem laut § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG 

definierten Tötungs- und Verletzungsverbot und dem Tatbestand der erheblichen Störun-

gen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

entgegen. 

Vermeidungsmaßnahmen  

Bei Umsetzung der Planung kommt es zur Überdeckung von Staudenflur und zur Beseitigung 

von Gehölzen sowie Abtragung von Boden. Diese Eingriffe sind durch geeignete Maßnahmen 

zu vermeiden bzw. zu kompensieren. 

 

V1 Um die Tötung und Verletzung von Reptilien im Zuge der Bauarbeiten zu verhindern, 

sind die Bauflächen vor Baubeginn vom Oktober bis Februar mit leichter Technik von 

oberirdischen Gehölzbestandteilen zu befreien, zu mähen und zu umzäunen. Der ca. 

40 cm hohe Schutzzaun ist mit Fluchtrampen zu bestücken. Die in die Eimer gelangten 

Tiere können so das Plangebiet verlassen. Zusätzlich sind die Individuen innerhalb der 

umzäunten Fläche abzusammeln. Mit der Planung und Durchführung der Maßnahme 

ist eine fachkundige Person zu betreuen. Ggf. ist durch diese eine Ausnahmegeneh-

migung einzuholen oder ein Baustopp auszusprechen. Die Person ist der uNB vor Bau-

beginn zu benennen und hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tätigkeitsbericht zu 

verfassen, an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit 

der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person übernimmt sämtliche 

Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteilig-ten. 

V2 Die Bauarbeiten (Beräumung, Modellierung, Modul- und Zaunaufbau) sind nach dem 

Absammeln der Zauneidechsen, unmittelbar nach Freigabe der Baufläche durch das 

absammelnde Büro, zu beginnen. Es ist eine ökologische Baubegleitung einzubinden, 

die das Baufeld weiterhin nach Reptilien absucht, diese von der Fläche absammelt und 

in Ersatzhabitate verbringt. 

V3 Brutgeschehen von Bodenbrütern zwischen dem 01.März und 31. August ist durch Ver-

grämungsmaßnahmen zu verhindern. Die Bauarbeiten sind nach Baubeginn 
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ununterbrochen fortzusetzen, um brutwillige Individuen während der Bauarbeiten von 

der Fläche zu vergrämen. 

V4 Die Modulrand- und Zwischenflächen dürfen nur außerhalb des Zeitraumes vom 

01.März.bis zu 01. August gemäht werden. Die Schnitthöhe darf 10 cm nicht unter-

schreiten. Das Mahdgut muss zeitnah entfernt werden. Das Mulchen des Aufwuchses 

ist nicht zulässig. Auf Düngung, Pestizid- und Herbizideinsatz ist zu verzichten. Alter-

nativ ist eine Schafbeweidung möglich. (max. 10 Schafe/ha). 

V5 Gemäß Anpflanzfestsetzungen in der Planzeichnung sind 3 m breite Sichtschutz-

hecken, ausschließlich aus Sträuchern, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Diese 

dürfen zur Schaffung einer Zufahrt unterbrochen werden. Empfohlen werden folgende 

Pflanzen: Heister der Arten Traubeneiche, Vogelkirsche, Holzbirne, Holzapfel, Eber-

esche, Schlehe, Pfaffenhütchen, Schneeball, Weißdorn, Strauchhasel. Ein Rück-

schnitt der Sträucher außerhalb der Brutzeit, nach vorheriger Beantragung und Geneh-

migung durch die untere Naturschutzbehörde (uNB) ist zulässig, wenn die Leistung der 

PV- Anlage durch die Gehölze beeinträchtigt wird. 

 

Die folgenden Kompensationsmaßnahmen wirken dem laut § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG defi-

nierten Schädigungstatbestand der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ent-

gegen.  

Kompensationsmaßnahmen 

M1 Außerhalb des Plangebietes werden 2,5 ha Intensivacker gemäß HzE Punkt 2.31 durch 

spontane Begrünung in Grünland als Mähwiese mit einer dauerhaften natur-schutzge-

rechten Nutzung umgewandelt.  

 Tabelle 8: Kapitalstock extensive Mähwiese außerhalb des Plangebietes 
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Aus der Verschneidung üblicher Pflegverfahren mit den Vorgaben der HzE resultiert 

folgender Pflegeplan: 

Allgemeine Vorgaben  

• nach Ersteinrichtung Verzicht auf Umbruch und Ansaaten 

• kein Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln 

• kein Schleppen, Walzen und Striegeln der Flächen in der Zeit vom 1.3. bis 15.9. 

• Mahd mit Messerbalken  

• Mahd mit Abfuhr des Mähgutes  

• Mahdhöhe mind.10 cm über Geländeoberkante  

• alternativ Beweidung 

• Durchführung eines floristischen und ornithologischen Monitorings nach dem 1., 3. 

und 5. Jahr einschließlich Biotoptypenkartierung, Erfassung von Kenn-, Dominanz- 

und Störungsarten, Beurteilung der Maßnahmenentwicklung sowie Pflegemaßnah-

men 

Arbeitsschritte  

vom 1. bis 5. Jahr: 

• 2x jährliche Staffelmahd  

• 1. Schnitt von Ende 02 - Mitte 04,  

• 2. Schnitt bei ca. 20 cm Ende 09 - Mitte 10  

ab 6. Jahr  

• 1 x jährliche Mahd vom Ende 07 – Ende 10 

Alternativ Beweidung  

• Beginn möglichst früh Ende März/April bis Anfang Mai  

• Beweidungsdauer je nach der Stärke des Aufwuchses.  

• Auftrieb 1-2 x /Jahr  

• Pause von mindestens 6 Wochen zwischen den Auftrieben  

• ggf. 1x Nachmahd im Spätsommer vorzunehmen 

• Besatzdichte/-stärke entsprechend des Futterangebot 

• keine Zufütterung 

• Führung eines Weidetagebuches  

M2 Als Ersatz für die Fällung von gesetzlich geschützten Bäumen sowie Bäumen >50 cm 

Stammumfang, sind gemäß Baumschutzkompensationserlass 6 Bäume heimischer 

Arten und Herkunft in der Mindestqualität; Hochstamm 3 x verpflanzt; Stammumfang 

16 bis 18 cm zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Bäume erhalten eine Pflanz-

grube von 0,8 x 0,8 x 0,8 m sowie einen Dreibock. Die Anpflanzung ist erst dann er-

füllt, wenn die Gehölze nach Ablauf von 4 Jahren zu Beginn der Vegetationsperiode 

angewachsen sind. Bei Verlust der Gehölze sind diese in Anzahl und Qualität gleich-

wertig zu ersetzen. Die Baumpflanzungen sind spätestens im Herbst des Jahres der 

Baufertigstellung und Inbetriebnahme durchzuführen. 

 

CEF – Maßnahmen 

CEF 1 Für den Verlust von Reptilien- und Steinschmätzerhabitaten sind gemäß Abb.11, 3 

Winterquartiere von 3 m Breite und 5 m Länge einen Meter tief auszugraben. An-
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schließend wird die Grube mit einer Mischung aus im Plangebiet vorhandenen Ab-

bruchmaterial, Steinen, toten Ästen und Wurzeln im Verhältnis 1:0,5 bis 1 m über Ge-

ländekante verfüllt. Die Umsetzung der Maßnahme ist durch eine fachkundige Person 

zu planen und zu begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tätigkeits-

bericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine 

Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person übernimmt 

sämtliche Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten. 

CEF 2 Für den Verlust von Reptilienhabitaten sind gemäß Abb.11, 3 Sommerquartiere zu er-

richten. Dafür ist aus dem anstehenden sandigen Boden je eine Schüttung mit einer 

Grundfläche von ca. 15 m² (3 m breit, 5 m lang) und einer Höhe von 1 m herzustellen. 

Diese sind im Wechsel mit den Winterquartieren anzulegen. Die Umsetzung der Maß-

nahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat nach 

Abschluss der Arbeiten einen Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, 

Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Betei-

ligten zu organisieren. Die Person übernimmt sämtliche Kommunikation zwischen uNB, 

Bauherrn und anderen Beteiligten. 

CEF3 Auf ca.3,3 ha der Flurstücke 40, 43/2, 44/2, 43/1, 44/1, 45, der Flur 20 der Gemarkung 

Strasburg (Uckermark) ist durch regelmäßige Mahd ein Ersatzhabitat für die Hauben-

lerche u.a. Offenlandbrüter zu schaffen (siehe Abb. 7). Einmal jährlich ab dem 01. Au-

gust (außerhalb des Brutzeitraumes der Haubenlerche von März bis Juli) ist im Bereich 

des Ersatzhabitats eine Mahd mit Balkenmäher durchzuführen. Dabei muss das Mahd-

gut beseitigt werden, die Schnitthöhe darf 10 cm nicht unterschreiten. Versiegelte Flä-

chen bleiben erhalten. Das Ersatzhabitat sollte möglichst einen bracheähnlichen Cha-

rakter mit kurzrasiger, ruderaler Vegetation sowie vegetationsfreien Stellen annehmen. 

 

 
Abb. 7: Maßnahmenflächen außerhalb des Plangebietes  
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9. QUELLEN 

LEITFADEN ARTENSCHUTZ in Mecklenburg-Vorpommern Hauptmodul Planfeststellung / Ge-

nehmigung Büro Froelich & Sporbeck Potsdam, Landesamt für Umwelt, Naturschutz 

und Geologie M-V, 20.09.2010“ 

BUNDESARTENSCHUTZVERORDNUNG – BARTSCHV, Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- 

und Pflanzenarten vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), geändert durch Artikel 

10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) 

EU-VOGELSCHUTZRICHTLINIE – Richtlinie 209/147/EG des Rates vom 30. November 2009 

über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7, 26.01.2010) 

FAUNA-FLORA-HABITAT-RICHTLINIE – Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 

Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, zu-

letzt geändert durch Artikel 1 der Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur 

Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Umwelt aufgrund des Beitritts der Repub-

lik Kroatien (ABl. L 158 vom 10. Juni 2013, S. 193 – 229) 

GESETZ ÜBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (Bundesnaturschutzgesetz - 

BNatSchG) Ausfertigungsdatum: 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542) in Kraft seit: 1.3.2010, 

das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.August 2021 (BGBl. I S. 3908) ge-än-

dert worden ist 

GESETZ DES LANDES MECKLENBURG-VORPOMMERN zur Ausführung des Bundesnaturschutz-

gesetzes (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 

GVOBl. M-V 2010, S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 

2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228), 

VERORDNUNG (EG) NR. 338/97 DES RATES vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemp-

laren wildlebender Tier-und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (VO (EG) 

Nr. 338/97), Abl. L 61 S. 1, zuletzt geändert am 07.August 2013 durch Verordnung (EG) 

Nr. 750/2013 

VÖKLER, HEINZE, SELLIN, ZIMMERMANN (2014): Rote Liste der Brutvögel Mecklenburg-

Vorpommerns, Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

Mecklenburg-Vorpommern, Paulshöher Weg 1, 19061 Schwerin 

BAUER, H. BEZZEL, E. & W.; FIEDLER (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas – Wie-

belsheim 

FLADE, M. (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands: Grundlagen für 

den Gebrauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung. – Eching 

FUKAREK, F. & H. HENKER (2005): Flora von Mecklenburg-Vorpommern – Farn- und 

Blütenpflanzen. Herausgegeben von Heinz Henker und Christian Berg. Weissdorn-

Verlag Jena 

BERGER, G., SCHÖNBRODT, T., LAGER, C. & H. KRETSCHMER (1999): Die Agrarlandschaft der 

Lebusplatte als Lebensraum für Amphibien. RANA Sonderheft 3. S. 81 – 99, 

GÜNTHER, R. (Hrsg.) (1996): Amphibien und Reptilien Deutschlands, Jena; Stuttgart 

TEUBNER, J., TEUBNER, J., DOLCH, D. & G. Heise (2008): Säugetiere des Landes Branden-

burg- Teil 1: Fledermäuse. In: LUA (Hrsg.): Naturschutz und Landschaftspflege in Bran-

denburg Heft 2, 3: S. 191 

DIETZ, C.; V. HELVERSEN, O. & D. NILL (2007): Handbuch der Fledermäuse Europas und 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0017
https://de.wikipedia.org/wiki/Amtsblatt_der_Europ%C3%A4ischen_Union
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Nordwestafrikas. Stuttgart 

VÖKLER Zweiter Brutvogelatlas des Landes Mecklenburg – Vorpommern 2014 

LUNG M-V LINFOS light, Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Kartenportal 

Umwelt M-V, 

LUNG M-V Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten Landesamt 

für Umwelt, Naturschutz und Geologie Fassung vom 08. November 2016, 

BFN – SKRIPTEN 247, 2009, Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freiland-

photovoltaikanlagen- Endbericht Stand Januar 2006 Bundesamt für Naturschutz. 

ZEITSCHRIFT VOGELWELT AUSGABE 134 aus dem Jahr (2013) hier „Die Brutvögel groß- 

 

10. ANHANG 1 – ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 
Nahrung   A = Allesfresser; Aa = Aas; Am = Ameisen; Ap = Amphien; F = Fische; Ff = Feldfrüchte; I = Insekten; K = 

Krustentiere; Kn = Knospen, Nektar, Pollen; Ks = Kleinsäuger; Mu = Muscheln; N = Nüsse; O = Obst, 

Früchte, Beeren; R = Reptilien; P = vegetative Pflanzenteile; S = Sämereien; Sp = Spinnen; Schn = Schne-

cken; V = Vögel; W = Würmer, (in Ausnahmefällen), [Spezifizierung]  

Habitate   B=Boden, Ba=Baum, Bu=Busch, Gb=Gebäude, Sc=Schilf, N=Nischen, H=Höhlen, Wg=Wintergast 

BArtSchV  = Bundesartenschutzverordnung Spalte 3 (bg = besonders geschützt, sg = streng geschützt)  

VRL  = Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG (I) oder in M-V schutz- und managementrelevante 

     Arten gemäß Art. 4 Abs. 2 VS-RL (II) 
RLD   = Rote Liste Deutschland   (1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet,  

V=Vorwarnliste = noch ungefährdet, (verschiedene Faktoren könn-

ten eine Gefährdung in den nächsten zehn Jahren herbeiführen) 

RL MV   = Rote Liste Meck.-Vp.   1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet,  

      3 = gefährdet, 4= potenziell gefährdet, Vorwarnliste  

      = noch ungefährdet  

Nistplatz  geschütztes Areal   [1] = Nest oder - sofern kein Nest gebaut wird – Nistplatz 

[1a] = Nest (Horst) mit 50 m störungsarmer Umgebung; bei Arten ge-

mäß § 23 Abs. 4 NatSchAG M-V werden 100m störungsarme Umge-

bung als Fortpflanzungsstätte gewertet (Horstschutzzone) 

      [1b] = gutachtlich festgelegtes Waldschutzareal bzw. Brutwald 

[2] = System mehrerer i.d.R. jährlich abwechselnd genutzter Nes-

ter/Nistplätze; Beeinträchtigung eines o. mehrerer Einzelnester au-

ßerhalb der Brutzeit führt nicht zur Beeinträchtigung der Fortpflan-

zungsstätte 

[2a] = i.d.R. System aus Haupt- und Wechselnest(ern); Beeinträchti-

gung (= Beschädigung oder Zerstörung) eines Einzelnestes führt 

i.d.R. zur Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte 

[3] = i.d.R. Brutkolonie oder im Zusammenhang mit Kolonien anderer 

Arten; Beschädigung oder Zerstörung einer geringen Anzahl von Ein-

zelnestern der Kolonie (< 10%) außerhalb der Brutzeit führt i.d.R. zu 

keiner Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte 

[4] = Nest und Brutrevier 

[5] = Balzplatz 

  Erlöschen des Schutzes  1 = nach Beendigung der jeweiligen Brutperiode 

      2 = mit der Aufgabe der Fortpflanzungsstätte 

3 = mit der Aufgabe des Reviers (Abwesenheit für 1-3 Brutperioden 

je nach Ortstreue und ökologischer Flexibilität der Art) 

4 = fünf Jahre nach Aufgabe des Reviers 

5 = zehn Jahre nach Aufgabe des Reviers 

W x = nach x Jahren (gilt nur für Standorte ungenutzter Wechsel-

horste in besetzten Revieren) 

 

Brutverdacht: B4 = Revierverhalten an mind. 2 Tagen im Abstand von mind. 7 Tagen (Revier vermutet) 

  B7 = Verhalten der Altvögel deutet auf Nest oder Jungvögel 

Brutnachweis: C14 = Altvogel trägt Futter oder Kotballen 
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11. ANHANG 2 - FORMBLÄTTER BRUTVÖGEL  

11.1. Anhang 2.1 - gefährdete und streng geschützte Brutvögel 

Bluthänfling  Carduelis cannabina 

 

Schutzstatus 

 RL MV: V  ☒ Europäische Vogelart gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie 

 RL D: 3   ☐ streng geschützte Art 

    ☐ MV besondere Verantwortung 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Besiedelt sonnige, offene-halboffene Landschaften mit niedrigen Hecken, Büschen mit nicht zu hoch-
wüchsiger Krautschicht. Bevorzugt junge Nadelbaumkulturen, Kahlschläge, Baumschulen, ver-
buschte Halbtrockenrasen, Ruderalfluren, stadtrandnahe Friedhöfe. Baum- und Gebüschbrüter in 
dichtem Gebüsch und jungen Koniferen. Sehr kleines Nestrevier (<300 m²). Schutz der Fortpflan-
zungsstätte nach §44 Abs.1 BNatSchG durch Nest oder Nistplatz. Der Schutz erlischt nach Beenden 
der jeweiligen Brutperiode. Ernährt sich von Pflanzensamen, kleinen Insekten und Spinnen. Die 
Fluchtdistanz beträgt <10-20 Meter (Flade, 1994). 
Vorkommen in M-V:  
Mit hoher Stetigkeit in M-V verbreitet. Allerdings im Vergleich zu vorausgegangenen Kartierungen 
stark abnehmende Bestände. Im gesamten Mecklenburg-Vorpommern umfasst der Bestand 13.500-
24.000 BP (Vökler, 2014). 
Gefährdungsursachen:  
Wesentliche Ursache für den Bestandsrückgang ist der mit dem Einsatz von Herbiziden in der in-
dustriellen Landwirtschaft verbundene Verlust artenreicher Krautsäume. In Ortschaften verschwin-
den Nahrungsflächen durch zunehmende Bebauung, Gartennutzung und zu intensive Pflegemaß-
nahmen. Aufforstungsflächen fehlen in Wäldern (Vökler, 2014).  
Vorkommen im Untersuchungsraum  

☒ nachgewiesen      ☐ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Verdacht von 5 Brutpaaren in den Sträu-
chern und Baumkronen im Bereich der ruderalen Staudenfluren. 
Lokale Population nach Vökler, 2014: Bei einer Kartierung im Zeitraum von 2005-2009 konnten im 
Untersuchungsgebiet des Messtischblattquadranten 2448-4 etwa 21-50 Brutpaare festgestellt wer-
den. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V1, V5, M2 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der  Be-

schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
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Ansiedlungswillige Individuen werden durch die oberirdische Beseitigung von Gehölzen außerhalb der Brutzeit 
vergrämt. So besteht nicht die Gefahr Vögel zu töten oder zu verletzen und kein Schädigungstatbestand nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Mithilfe der Bauzeitenregelung können Tötungen oder Verletzungen von Tieren aus-
geschlossen werden. Die Fortpflanzungsstätten im Plangebiet werden entfernt. Im Bereich der Anpflanzfestset-
zung werden 3 m breite Sichtschutzhecken aus Sträuchern angelegt und außerhalb des Plangebietes 6 Ersatz-
bäume gepflanzt. Die lokale Population ist nicht gefährdet. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 Abs. 
1 Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Die Sträucher und Bäume im Plangebiet werden entfernt. Neue Sträucher und Bäume werden gepflanzt, die 
neue potentielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten bieten. Damit bleibt das Angebot bestehen. Die vorhandene 
Struktur ist geeignet die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang weiter-
hin zu erfüllen. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 
 

Braunkehlchen  Saxicola rubetra 

 
Schutzstatus 

 RL MV: 3  ☐ Europäische Vogelart gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie 

 RL D: 2   ☐ streng geschützte Art 

    ☒ MV besondere Verantwortung 
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Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Benötigt für Nestanlage Deckung bietende, für Nahrungserwerb niedrige-lückige Kraut- und Zwerg-
strauchschneisen, die von Ansitzwarten überragt werden. Bevorzugt offene frische-feuchte, leicht 
geneigte Flächen mit nicht zu hoher Gehölzdichte. Frei- und Bodenbrüter. Ernährt sich von Käfern, 
Haut- und Zweiflüglern, Heuschrecken, Wanzen, Ohrwürmern, Spinnen, Würmern und kleinen 
Schnecken. Raumbedarf liegt bei 0,5-3 ha. Die Fluchtdistanz beträgt 20-40 Meter. Nach §44 
BNatSchG ist das Nest als Fortpflanzungsstätte geschützt. Der Schutz erlischt, wenn das Nest auf-
gegeben wurde. (Flade, 1994). 
Vorkommen in M-V:  
Bestand von 9.000-19.500 BP im Jahr 2009. Flächendeckende Besiedlung, aber am häufigsten um 
Greifswald (Vökler, 2014). 
Gefährdungsursachen:  
Nutzungsintensivierung in der Landschaft; Nutzung von Kleinstlebensräumen, wie Ackerrandstrei-
fen, Unterhaltungsmaßnahmen an Gräben (Vökler, 2014). 
Vorkommen im Untersuchungsraum  

☒ nachgewiesen      ☐ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Verdacht von 3 Brutpaaren innerhalb der 
Ruderalen Staudenflur und Sträucher des Plangebietes  
Lokale Population nach Vökler, 2014: Bei einer Kartierung im Zeitraum von 2005-2009 konnten im 
Untersuchungsgebiet des Messtischblattquadranten 2448-4 etwa 21-50 Brutpaare festgestellt wer-
den. 
Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V1, V3, M1, CEF 3 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-

schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
Die Gefahr Vögel zu verletzen oder zu töten besteht für brütende Tiere. Bauarbeiten beginnen außerhalb der 
Brutzeit und werden kontinuierlich fortgesetzt. Ansiedlungswillige Individuen werden vergrämt. So besteht nicht 
die Gefahr Vögel zu töten oder zu verletzen und kein Schädigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der loka-
len Population einer Art führen. Die Bauzeitenregelungen vermeiden Tötungen und Verletzungen. Mithilfe der 
Anlage von Maßnahmenflächen (M1, CEF 3) werden die 5,6 ha Ruderale Staudenflur durch ca. 5,8 ha extensi-
ves Grünland ersetzt. Die lokale Population ist nicht gefährdet. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
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☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Das Bruthabitat und damit das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleibt durch die Anlage von Maß-
nahmenflächen außerhalb des Plangebietes (CEF 3, M1) erhalten. Die geplante Struktur ist geeignet die ökolo-
gische Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin zu erfüllen. Damit entsteht 
kein Schädigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 

Feldlerche    Alauda arvensis 

 
Schutzstatus 

 RL MV: 3  ☒ Europäische Vogelart gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie 

 RL D: 3   ☐ streng geschützte Art 

    ☒ MV besondere Verantwortung 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Bodenbrüter. Nach §44 BNatSchG ist das Nest als Fortpflanzungsstätte geschützt, bzw. der Schutz 
erlischt, wenn die Brutperiode jeweils beendet wurde. Frisst Insekten, Spinnen, Würmer, Schne-
cken, Sämereien und vegetative Pflanzenteile. Besiedelt offene Kulturlandschaften mit niedriger Ve-
getation. Brütet auf Äckern und bewirtschafteten Weiden. Quelle: https://www.brodowski-fotogra-
fie.de/beobachtungen/feldlerche.html  
Vorkommen in M-V:  
Bei der Kartierung 2009 konnten 150.000-175.000 BP geschätzt werden. (Vökler, 2014) 
Gefährdungsursachen:  
Intensive Landwirtschaftliche Bewirtschaftungsmethoden. (Vökler, 2014). Verluste durch zu häufi-
ges Mähen. Geringes Nahrungsangebot durch den Einsatz von Pestiziden, Quelle: https://www.bro-
dowski-fotografie.de/beobachtungen/feldlerche.html  
Vorkommen im Untersuchungsraum  

☒ nachgewiesen      ☐ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Verdacht von 3 Brutpaaren in den Ruderal-
fluren  

https://www.brodowski-fotografie.de/beobachtungen/feldlerche.html
https://www.brodowski-fotografie.de/beobachtungen/feldlerche.html
https://www.brodowski-fotografie.de/beobachtungen/feldlerche.html
https://www.brodowski-fotografie.de/beobachtungen/feldlerche.html
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Lokale Population nach Vökler, 2014: Bei einer Kartierung im Zeitraum von 2005-2009 konnten im 
Untersuchungsgebiet des Messtischblattquadranten 2448-4 etwa 51-150 Brutpaare festgestellt wer-
den. 
Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V1, V3, V4, M1,  

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-

schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
Die Gefahr Vögel zu verletzen oder zu töten besteht für brütende Tiere. Die Bauarbeiten finden außerhalb der 
Brutzeiten statt und werden kontinuierlich fortgesetzt um brutwillige Individuen zu vergrämen. So besteht nicht 
die Gefahr brütende Vögel zu töten oder zu verletzen und kein Schädigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Die Bauzeitenregelungen vermeiden Tötungen und Verletzungen. Mithilfe der anzu-
legenden Maßnahmenflächen werden neue Fortpflanzungsstätte geschaffen. Außerdem stehen für die Feldler-
chen die Modulflächen nach Bauende wieder zur Verfügung, da Feldlerchen in PV-Anlagen brüten. Die lokale 
Population ist nicht gefährdet. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☐ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Das Bruthabitat und damit das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestätten erhöht sich aufgrund der zusätzli-
chen Maßnahmenflächen außerhalb des Plangebietes. Die vorhandene und geplante Struktur ist geeignet die 
ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin zu erfüllen. Damit ent-
steht kein Schädigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG 
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Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 

Grauammer  Miliaria calandra 

 
Schutzstatus 

 RL MV: V  ☒ Europäische Vogelart gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie 

 RL D: 3   ☒ streng geschützte Art 

    ☒ MV besondere Verantwortung 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Besiedelt extensiv genutzte Grünländer unterschiedlicher Nässestufen und Äcker, Ruderalflächen 
mit einzelnen Bäumen, auch Baumreihen, Alleen, Telegrafische Leitungen, selten einzeln an Bü-
schen oder Hochstauden als Singwarten. Braucht Flächen mit niedriger oder lückiger Bodenvegeta-
tion zur Nahrungsaufnahme. Frei- oder Bodenbrüter in Gehölz freien Flächen. Nahrung besteht aus 
Insekten, bestimmten Lepidoptera, Heuschrecken, Käfern, Getreide- und Kräutersamen (Flade, 
1994). 
Vorkommen in M-V: 2009 Gesamtbestand von 7.500-16.500 BP. Flächendeckende Verbreitung bis 
auf Höhenrücken, Seenplatte, südwestliches Vorland der Seenplatte (Vökler, 2014) 
Gefährdungsursachen:  
Monokulturen in der Landwirtschaft, mit einseitiger Fruchtfolge, keine kleinflächige Bewirtschaftung 
Vökler, 2014). 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☒ nachgewiesen      ☐ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Verdacht von 7 Brutpaaren innerhalb der 
Staudenflur 
Lokale Population nach Vökler, 2014: Bei einer Kartierung im Zeitraum von 2005-2009 konnten im 
Untersuchungsgebiet des Messtischblattquadranten 2448-4 etwa 21-50 Brutpaare festgestellt wer-
den. 
Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V3, M1, CEF3 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der  

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
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Bauarbeiten beginnen außerhalb der Brutzeit und werden kontinuierlich fortgesetzt. Ansiedlungswillige Indivi-
duen werden vergrämt. So besteht nicht die Gefahr Vögel zu töten oder zu verletzen und kein Schädigungstat-
bestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der loka-
len Population einer Art führen. Die Bauzeitenregelungen vermeiden Tötungen und Verletzungen. Die 
Grauammer siedelt sich in PV-Anlagen nur schwer an. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Arten keine Bin-
dung an ehemalige Brutplätze aufweisen und ihre Brut- und Lebensstätten jährlich neu in Abhängigkeit der zur 
Verfügung stehenden Biotopstrukturen errichten. Die Randflächen, sowie die Flächen innerhalb der Maßnah-
menflächen M1, CEF3 können nach Bauende wieder genutzt werden. Die lokale Population ist nicht gefährdet. 
Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Die geplanten und im Umfeld vorhandenen Strukturen sind geeignet die ökologische Funktion der Fortpflan-
zungsstätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin zu erfüllen. Es gehen ca. 5,6 ha Ruderale Staudenflur im 
Plangebiet verloren und 5,8 ha werden außerhalb des Plangebietes neu geschaffen. Damit entsteht kein Schä-
digungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 
Abs. 7 BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 
 

Haubenlerche  Galerida cristata 

 

Schutzstatus 

 RL MV: 2  ☐ Europäische Vogelart gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie 

 RL D: 1   ☒ streng geschützte Art 

    ☒ MV besondere Verantwortung 
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Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Besiedelt trockenwarme Gebiete mit höchstens zu 50 Prozent geschlossener Vegetation, auch 
reich strukturiert. Bevorzugt lehmige Sande. An Siedlungen gebunden; spärlich bewachsene Ru-
deralflächen, Stadtplätze, Schulhöfe, Sportflächen mit Ruderalflur, vertrocknende Rasenflächen, 
kiesige Flachdächer niedriger Gebäude. Frei- und Bodenbrüter in schütterer Vegetation und auf 
Flachdächern. Ernährt sich von Pflanzensamen bestimmter Gräser und Ruderalpflanzen, Regen-
würmer, kleine Insekten. Raumbedarf beträgt 1-5 ha. Die Fluchtdistanz liegt bei <10 Metern. Nach 
§44 BNatSchG ist das Nest gesetzlich geschützt. Der Schutz erlischt, wenn die jeweilige Brutperi-
ode beendet ist. (Flade, 1994).  
Vorkommen in M-V:  
2009 lag der Gesamtbestand bei 1.000-1.700 BP: 39% der Landesfläche M-Vs besiedelt. (Vökler, 
20014) 
Gefährdungsursachen:  
Zu viel Begrünung bei landwirtschaftlichen Großanlagen und Gewerbegebieten. Zu starke Bepflan-
zung in Wohngebieten. (Vökler, 2014) 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☒ nachgewiesen      ☐ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Verdacht von 3 Brutpaaren in den Rudera-
len Staudenflur 
Lokale Population nach Vökler, 2014: Bei einer Kartierung im Zeitraum von 2005-2009 konnten im 
Untersuchungsgebiet des Messtischblattquadranten 2448-4 keine Brutpaare festgestellt werden. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V1, V3, M1, CEF3 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-

schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
Die Gefahr Vögel zu verletzen oder zu töten besteht für brütende Tiere. Bauarbeiten beginnen außerhalb der 
Brutzeit und werden kontinuierlich fortgesetzt. Ansiedlungswillige Individuen werden vergrämt. So besteht nicht 
die Gefahr Vögel zu töten oder zu verletzen und kein Schädigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population einer Art führen. Die Bauzeitenregelungen vermeiden Tötungen und Verletzungen. 

Die Haubenlerche siedelt sich in PV-Anlagen nur schwer an. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Arten keine 
Bindung an ehemalige Brutplätze aufweisen und ihre Brut- und Lebensstätten jährlich neu in Abhängigkeit der 
zur Verfügung stehenden Biotopstrukturen errichten. Die Ruderale Staudenflur (ca. 5,6 ha) wird beseitigt. Er-
satzhabitate (ca. 5,8 ha) werden außerhalb des Plangebietes neu geschaffen. Die lokale Population ist nicht 
gefährdet. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 
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Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Außerhalb des Plangebietes werden geeignete Strukturen innerhalb der Maßnahmenfläche geschaffen. Die ge-
planten Strukturen sind geeignet, um die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusam-
menhang zu erfüllen. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 

Steinschmätzer  Oenanthe oenanthe 

 

Schutzstatus 

 RL MV: 1  ☐ Europäische Vogelart gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie 

 RL D: 1   ☐ streng geschützte Art 

    ☐ MV besondere Verantwortung 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Vorkommend in offenem, übersichtlichem, kurzrasigem, trocknem Gelände, welches Jagd-, Sing-, 
und Sicherungswarten und bodennahe Spalten, Nischen oder Höhlen aufweist. Ideale Lebens-
räume stellen Kies-, Tagebaugruben, Steinbrüche, Halden, Kahlschläge mit Stubbenwällen, Sand-
heiden, Dünen dar. Nischen und Erdhöhlenbrüter. Ernährt sich von Insekten und deren Larven. Der 
Raumbedarf beträgt 0,4-13 ha. Die Fluchtdistanz liegt bei 10-30 m. (Flade, 1994). Nach §44 
BNatSchG sind Nest und Brutrevier gesetzlich geschützt. Dieser Schutz erlischt mit der Aufgabe 
des Reviers.  
Vorkommen in M-V:  
2009 lag der Bestand bei 600-950 BP. (Vökler, 2014).  
Gefährdungsursachen:  
Intensivierung und Landnutzungsänderungen in Brutrevieren, Nutzungsaufgabe, Aufforstung auf 
Grenzstandorten, Einsatz von Bioziden. (Vökler, 2014).  

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☒ nachgewiesen      ☐ potenziell vorkommend  
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Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Verdacht eines Brutpaares im Westen des 
Plangebietes, im Bereich der Schuttflächen 
Lokale Population nach Vökler, 2014: Bei einer Kartierung im Zeitraum von 2005-2009 konnten im 
Untersuchungsgebiet des Messtischblattquadranten 2448-4 etwa 2-3 Brutpaare festgestellt werden. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V1, V3- Bauzeitenregelung 
- CEF 1 - Ersatzhabitate 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der  Be-

schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
Die Gefahr Vögel zu verletzen oder zu töten besteht für brütende Tiere. Während der Kartierung wurde ein 
Brutrevier des Steinschmätzers im Westen des Plangebietes, im Bereich der Schuttflächen festgestellt. Bauar-
beiten beginnen außerhalb der Brutzeit und werden kontinuierlich fortgesetzt. Ansiedlungswillige Individuen 
werden vergrämt. So besteht nicht die Gefahr Vögel zu töten oder zu verletzen und kein Schädigungstatbe-
stand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG.  

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Die Bauzeitenregelungen vermeiden Tötungen und Verletzungen. Die Schutthaufen 
werden beseitigt. Für den Verlust dieser Steinschmätzerhabitate sind außerhalb des Plangebietes Ersatzquar-
tiere anzulegen. Die Fortpflanzungsstätten werden somit neu geschaffen. Die lokale Population ist nicht gefähr-
det. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

nicht auszuschließen  

☒ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Das Bruthabitat wird ersetzt. Die geplante Struktur ist geeignet die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstät-
ten im räumlichen Zusammenhang weiterhin zu erfüllen. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG 
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Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 
11.2. Anhang 2.2 – Besonders geschützte Bodenbrüter  

Schwarzkehlchen (4) (B4, B7) (Saxicola torquata), Sumpfrohrsänger (1) (B4) 
(Acrocephalus palustris) 

 

Schutzstatus 

  ☒ Europäische Vogelart gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie 

  ☐ streng geschützte Art 

  ☐ MV besondere Verantwortung 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Die Nester aller oben aufgeführten Arten werden jährlich neu errichtet, im Bereich verschiedener 
Krautsäume, meist entlang von Gehölzstrukturen. Der Schutz erlischt mit der Beendigung der jewei-
ligen Brutperiode. Es handelt sich um wenig anspruchsvolle, anpassungsfähige und häufige Arten 
mit geringen Fluchtdistanzen.  
Vorkommen in M-V:  
Alle nachgewiesen Arten sind in Mecklenburg-Vorpommern häufig und weit verbreitet. Sie kommen 
im gesamten Landesgebiet als Brutvögel vor und weisen z.T. hohe Bestandszahlen auf. Das 
Schwarzkehlchen hat sich erst in den letzten drei Jahrzehnten in MV angesiedelt und ist mittlerweile 
in MV schon weit verbreitet, der Bestand nimmt ständig zu (VÖKLER 2014).  
Gefährdungsursachen:  
Habitatverlust durch Versiegelungen und Flächeninanspruchnahme, Prädation  

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☒ nachgewiesen      ☐ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: 5 Brut- bzw. Revierpaare auf den Bodenflä-
chen entlang der Gehölzstrukturen im Bereich der Ruderalen Staudenfluren 
Lokale Population nach Vökler, 2014: Bei einer Kartierung im Zeitraum von 2005-2009 konnten im 
Untersuchungsgebiet des Messtischblattquadranten 2448-4 für das Schwarzkehlchen etwa 2-3 
Brutpaare und für den Sumpfrohrsänger etwa 21-50 Brutpaare festgestellt werden. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V1,V3, V4,  
- M1, CEF 3 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der  

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
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Bauarbeiten beginnen außerhalb der Brutzeit und werden kontinuierlich fortgesetzt. Ansiedlungswillige Indivi-
duen werden vergrämt. So besteht nicht die Gefahr Vögel zu töten oder zu verletzen und kein Schädigungstat-
bestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Tötungen werden bei Einhaltung der Bauzeitenregelung vermieden. Alle Arten sind 
überwiegend populationsstark, anpassungsfähig und in der Lage neue Lebensräume zu erschließen und einzu-
nehmen. Es ist davon auszugehen, dass die Arten auch nach Umsetzung des Vorhabens wieder geeignete Brut- 
und Lebensstätten im Geltungsbereich insbesondere auf den Maßnahmenflächen (M1, CEF 3) und in dessen 
Umfeld besetzen. Die lokalen Populationen sind nicht gefährdet. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☐ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Das geplante Vorhaben führt nicht zum Verlust von Brut- und Lebensstätten, da nach Bauende extensives Grün-
land in den Modul- und Maßnahmenflächen zur Verfügung steht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Arten 
keine Bindung an ehemalige Brutplätze aufweisen und ihre Brut- und Lebensstätten jährlich neu in Abhängigkeit 
der zur Verfügung stehenden Biotopstrukturen errichten. Im Bereich der Ruderalen Staudenflur stehen den Bo-
denbrütern derzeit ca. 5,6 ha zur Verfügung. Durch Anlegen der Maßnahmenflächen M1, CEF 3 werden den 
Bodenbrütern neben den Modulzwischenflächen zusätzlich ca. 5,8 ha Ersatzfläche zur Verfügung gestellt. Die 
vorhandenen und geplanten Strukturen sind geeignet die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin zu erfüllen. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 
Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 
Abs. 7 BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 
11.3. Anhang 2.3 – Besonders geschützte Baumbrüter 

Fitis (1) (B4) (Phylloscopus trochilus), Stieglitz (1) (B4) (Carduelis carduelis) 
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Schutzstatus 

 ☒ Europäische Vogelart gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Die Nester der oben aufgeführten Arten, sind nach § 44 BNatSchG als Fortpflanzungsstätte gesetz-
lich geschützt. Der Schutz erlischt mit der Beendigung der jeweiligen Brutperiode. Es handelt sich 
um wenig anspruchsvolle, anpassungsfähige und häufige Arten mit geringen Fluchtdistanzen.  
Vorkommen in M-V: Nahezu flächendeckend 
Gefährdungsursachen: Ungefährdet 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☒ nachgewiesen      ☐ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: In den Gehölzen des Plangebietes  
Lokale Population nach Vökler, 2014: Bei einer Kartierung im Zeitraum von 2005-2009 konnten im 
Untersuchungsgebiet des Messtischblattquadranten 2448-4 für das Fitis etwa 8-20 Brutpaare und 
für den Stieglitz etwa 21-50 Brutpaare festgestellt werden. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V1- Bauzeitenregelung von Oktober bis Februar 
- M2 - Ersatzpflanzungen 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der  

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
Ansiedlungswillige Individuen werden durch die oberirdische Beseitigung von Gehölzen außerhalb der Brutzeit 
vergrämt. So besteht nicht die Gefahr Vögel zu töten oder zu verletzen und kein Schädigungstatbestand nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Tötungen werden bei Einhaltung der Bauzeitenregelung vermieden. Bäume werden 
gefällt, wodurch Bruthabitate verloren gehen. Der Verlust der Habitate wird durch die Pflanzung von 6 Einzel-
bäumen ersetzt. Die lokalen Populationen sind nicht gefährdet. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu  

vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im  
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räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Gehölze werden entfernt, wodurch sich das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestätten verringert. Außerhalb 
des Plangebietes werden 6 Ersatzbaumpflanzungen vorgenommen. Die vorhandenen und geplanten Strukturen 
sind geeignet die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin zu 
erfüllen. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  
 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 
Abs. 7 BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 
11.4. Anhang 2.4 – Besonders geschützte Gebüschbrüter  

Dorngrasmücke (3) (C14) (Sylvia communis), Goldammer (3) (B4) (Emberiza citri-
nella) 

 

Schutzstatus 

 ☒ Europäische Vogelart gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Die Nester aller oben aufgeführten Arten sind nach §44 BNatSchG als Fortpflanzungsstätte gesetz-
lich geschützt. Der Schutz erlischt mit der Beendigung der jeweiligen Brutperiode. Es handelt sich 
um wenig anspruchsvolle, anpassungsfähige und meist häufige Arten mit geringen Fluchtdistanzen.  
Vorkommen in M-V:  
Alle nachgewiesen Arten sind in Mecklenburg-Vorpommern häufig und weit verbreitet. Sie kommen 
im gesamten Landesgebiet als Brutvögel vor und weisen z.T. hohe Bestandszahlen auf.  
Gefährdungsursachen:  
Habitatverlust durch Versiegelungen und Flächeninanspruchnahme, Prädation 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☒ nachgewiesen      ☐ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: In den Sträuchern und Gebüschen des 
Plangebietes  
Lokale Population nach Vökler, 2014: Bei einer Kartierung im Zeitraum von 2005-2009 konnten im 
Untersuchungsgebiet des Messtischblattquadranten 2448-4 für das Dorngrasmücke etwa 8-20 Brut-
paare und für den Goldammer etwa 21-50 Brutpaare festgestellt werden. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V1 – Bauzeitenregelung von Oktober bis Februar 
- V5 – Pflanzung Sichtschutzhecke 
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Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der  

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
Ansiedlungswillige Individuen werden durch die oberirdische Beseitigung von Gehölzen außerhalb der Brutzeit 
vergrämt. So besteht nicht die Gefahr Vögel zu töten oder zu verletzen und kein Schädigungstatbestand nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Mithilfe der Bauzeitenregelung können Tötungen oder Verletzungen von Tieren aus-
geschlossen werden. Gemäß Anpflanzfestsetzung, sind 3 m breite Sichtschutzhecken aus heimischen Sträu-
chern zu pflanzen. Diese bieten neue potentielle Fortpflanzungsstätten. Die lokalen Populationen sind nicht ge-
fährdet. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Im Zuge der Gehölzbeseitigungen gehen Fortpflanzungs- und Ruhestätten verloren. Neue Sträucher werden 
gepflanzt. Die vorhandenen und geplanten Strukturen sind geeignet die ökologische Funktion der Fortpflan-
zungsstätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin zu erfüllen. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 
Abs. 7 BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 
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12. ANHANG 3 - FORMBLÄTTER REPTILIEN 

12.1. Anhang 3.1 – Zauneidechse 

Zauneidechse  Lacerta agilis 

 

Schutzstatus 

 RL MV: 2   ☒ Anh. IV FFH-Richtlinie 

 RL D: 3    ☒ streng geschützt 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Besiedelt Dünengebiete, Heiden, Halbtrocken- und Trockenrasen, Waldränder, Feldraine, sonnen-
exponierte Böschungen aller Art (z.B. Eisenbahndämme, Wegränder), Ruderalfluren, Abgrabungs-
flächen und Brachen. Aber auch in Parks, Friedhöfen und Gärten. Wichtig ist eine sonnenexpo-
nierte Lage, ein lockeres, gut drainiertes Substrat, unbewachsene Teilflächen mit geeigneten Eiab-
lageplätzen, spärliche Vegetation, Vorhandensein von Steinen und Totholz. Als Überwinterungs-
quartiere dienen Fels- und Erdspalten, vermoderte Baumstubben, verlassene Nagerbauten oder 
selbstgegrabene Röhren. Das Nahrungsspektrum umfasst Fliegen, Geradflügler, Hautflügler, Käfer, 
Mücken, Ohrwürmer, Schmetterlinge, Wanzen, Spinnentiere und Asseln (Hans-Dieter O.G. Bast 
und Volker Wachlin, nach Ellwanger 2004). Als Rückzugsquartier in der Nacht aber auch tagsüber 
werden verschiedenartige Höhlen und Versteckplätze genutzt. Lineare Strukturen wie Hecken, 
Waldsäume oder Bahntrassen nehmen die Funktion als Kernhabitate sowie als Vernetzungsele-
mente ein. Die Tiefe der Überwinterungsquartiere liegt zwischen 10 cm und einem Meter. In Abhän-
gigkeit von den Witterungsbedingungen verlassen die Zauneidechsen etwa im April ihre Überwinte-
rungsquartiere. Nach der sich anschließenden ersten Frühjahrshäutung beginnt die Paarungszeit, 
die bis Juli dauern kann. Die Eiablage erfolgt in eine 4-10 cm tiefe Grube in den Boden, die an-
schließend mit Pflanzen- und Bodenmaterial wieder verschlossen wird. Je nach Temperatur schlüp-
fen die Jungtiere rund 6 bis 8 Wochen später. Die Winterquartiere werden etwa ab September auf-
gesucht, wenn die Reservedepots der Zauneidechse ausreichend mit Fett- und Eiweißstoffen auf-
gefüllt sind. 
Vorkommen in M-V: 
Flächendeckendes Vorkommen in geringer Dichte. Im östlichen Landesteil dominiert L.a.argus, in 
Westmecklenburg L.a.agilis. (Hans-Dieter O.G. Bast und Volker Wachlin, nach Ellwanger 2004). 
Gefährdungsursachen:  
Flächenverluste durch Beseitigung von Ökotonen und Kleinstrukturen, Zerstörung von Ruderalflä-
chen durch Ablagerungen und Überbau, Nutzungsänderung und Verbuschung von Magerweiden, 
Nutzungsintensivierung von Weg- und Ackerrainen und Kleingärten, Einsatz von Bioziden, Sukzes-
sion und damit verbundener Verlust halboffener Biotope (Hans-Dieter O.G. Bast und Volker Wach-
lin, nach Ellwanger 2004). 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☒ nachgewiesen (nur in den Randbereichen)  ☐ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Im Zuge der Kartierungen gelangen insge-
samt 7 Funde und 1 Verdacht von Zauneidechsen.  
Lokale Population : unbekannt  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V1, V2, M1, CEF 1, CEF 2 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
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Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-

schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Die Gefahr Individuen zu verletzen oder zu töten besteht beim Überfahren eingegrabener Tiere. Die Abfang-
maßnahme sorgt dafür, dass sich im Baubereich keine Individuen aufhalten. Damit besteht nicht die Gefahr von 
Tötungen und Verletzungen und kein Schädigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Bei Umsetzung der Abfangmaßnahme, Anlage der Ersatzhabitate sowie der Ent-
wicklung von Extensivgrünland entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

nicht auszuschließen  

☒ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Potentielle Lebensräume von Zauneidechsen werden beseitigt. Im Zuge vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF 1, 2) werden Ersatzlebensräume eingerichtet. Die ökologische Funktion wird im räumlichen Zusammen-
hang gewahrt. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 
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13. ANHANG 4 – FOTOANHANG  

 

 

Bild01: Wismarer Weg 

 

Bild02: östliches Plangebiet, Blickrichtung Westen 
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Bild03: Vielzahl von Sträuchern und kleinen Obstbäumen im Plangebiet 

 

Bild04: sandige Offenbodenbereiche 
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Bild05: versiegelte Fläche im westlichen Plangebietsbereich 

 

Bild06: Aufschüttung im Zentrum des Plangebietes 
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Bild07: östliches Plangebiet, Blickrichtung Osten 

 

Bild08: Offenbodenstellen am Hang des zentral gelegenen Hügels 



 

 
 

 
AFB zum B-Plan Nr. 8 „Photovoltaikanlage auf dem ehemaligen Agrarflugplatz“ der Stadt Strasburg  

 

 
 Seite 49  

 

Bild09: Gehölze auf dem Hügel im Zentrum des Plangebietes  

 

Bild10: westliches Plangebiet, Blickrichtung Westen 
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Bild11: Bauschuttflächen im westlichen Plangebietsbereich 

 

Bild12: Schuttflächen im Westen des Plangebietes,  
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Bild13: bestehende PV-Anlage nördlich des Plangebietes  


